
Gemeindeverwaltung Markersdorf Gemeindeverwaltung Markersdorf 
Landkreis GörlitzLandkreis Görlitz

Markersdorf, den 22.08.2012

Herr Philipp Schnabel
Gemeindeverwaltung Markersdorf  ▪  Kirchstr. 3  ▪  02829 Markersdorf

Aktenzeichen:   
Sachbearbeiter:  Frau Slavik
Telefon: (035829) 630 - 20
Telefax: (035829) 630 - 11 
E-Mail:   
Praktikant2@gemeinde-markersdorf.de

Sehr geehrter Herr Schnabel,

im Folgenden erhalten Sie die gewünschten Informationen zur Plakatierung. 

Laut § 3 der Polizeiverordnung der Gemeinde Markersdorf ist das Anbringen von 
Plakaten, Beschriftungen, Bemalungen oder Besprühungen, an Stellen, die von 
Flächen in Sinne des § 2 der Polizeiverordnung der Gemeinde Markersdorf aus 
sichtbar sind, verboten. 
Dazu zählen Öffentliche Straßen, öffentliche Anlagen und öffentliche Einrichtungen. 
Die Gemeinde Markersdorf kann Ausnahmen zulassen.

Insbesondere müssen die Plakatträger so angebracht werden, dass sie weder den 
Verkehr noch die Füßgänger behindern.

Sprechzeiten:    Konto:
Dienstag 8:30 - 11:30 und 14:00 - 18:00 Uhr V u. R Bank Görlitz 

Donnerstag 8:30 - 11:30 und 14:00 - 17:00 Uhr  
Kto.-Nr.: 4 570 090 416

Freitag 8:30 – 11:30 Uhr BLZ: 855 910 00



An oder in Buswartehäusern ist die Plakatierung nicht erlaubt. Am Rathaus und vor 
den Kindereinrichtungen/ Schulen ist kein Wahlkampf gestattet.

Bei der Plakatierung im Straßenraum sind die Vorschriften der Straßenverkehrs-
ordnung zu beachten, sodass laut §33 StVO jede Werbung und Propaganda durch 
Bild, Schrift, Licht oder Ton außerhalb geschlossener Ortschaften verboten ist.

Die Anzahl der Plakatträger richtet sich nach BVerwGE 47, 280. Als Richtschnur 
kann davon ausgegangen werden, dass jede Partei mindestens 5% der insgesamt 
vorhandenen Fläche und die kleinste Partei nicht weniger als ein Viertel bis ein 
Fünftel der Fläche, die der größten Partei zugewiesen wird, erhalten sollte.

Nach Beendigung der Veranstaltung sind alle Plakatträger in unserem Bereich auf 
Ihre Kosten zu entfernen. 

Bezüglich der Infostände teilen wir Ihnen mit, dass sich in der Gemeinde Markersdorf 
kein geeigneter Platz befindet. 

i.A. S. Slavik
SB Ordnungsamt
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